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TERMIN 
29.04.2025 
09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT
Karlsruhe: Das genaue  
Tagungshotel wird noch  
bekannt gegeben

TEILNAHMEGEBÜHR
395 €* je Verbandsmitglied 
 und je Mitarbeiter 
595 €* je Nichtmitglied 
(inkl. Skript, Getränke, Pausen- 
imbiss und Business-Lunch)
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 8 Tage vor Seminar- 
beginn möglich. Infos zu den 
Teilnahme bedingungen und 
zum Daten schutzhinweis auf 
www.dstv-bw.de.

REFERENTEN

Markus Brucker  
und Michael Steger 

Alle Teilnehmer dieses  

Seminares erhalten zusätzlich 

eine kostenfreie Teilnahme zur  

Fragerunde am 22.05.2025

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per 
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per 
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

inkl. Business-Lunch 

für jeden Teilnehmer!

GESETZESÄNDERUNGEN BEI DER EINKOMMENSTEUER

Was bleibt von dem Jahr 2024 in Erinnerung? Natürlich war da das Ampel- 
Aus, das folgerichtig auch zum Wort des Jahres gewählt wurde. Mit dem 
Wachstumschancengesetz, dem Jahressteuergesetz 2024 und dem 
Steuerfortentwicklungsgesetz konnte die Bundesregierung nach zähem 
Ringen noch wichtige Vorhaben im Bereich der Steuergesetzgebung im  
Jahr 2024 zu Ende bringen. Darüber werden wir sprechen. Aber es gab  
natürlich auch wichtige Verwaltungsanweisungen und neue BFH-Recht- 
sprechung, die abseits des politischen Berlins für die Erstellung der Ein- 
kommensteuererklärung 2024 von Bedeutung sind. Abschließend wagen 
wir einen Ausblick auf die anstehenden Gesetzesänderungen im Jahr 2025.

Im Rahmen unseres traditionellen Ganztagesseminars freuen wir uns da- 
rauf, Sie am Dienstag, den 29.04.2025, in Präsenz begrüßen zu können. 
Wie gewohnt werden wir Ihnen die rechtlichen Änderungen für das Steuer- 
jahr 2024 anhand der Einkommensteuererklärungsvordrucke in praxisre- 
levanter Weise anschaulich mit vielen Beispielsfällen aus Sicht der Finanz- 
verwaltung und der Steuerberatung darstellen. Selbstverständlich besteht 
auch die Möglichkeit zum Meinungsaustausch mit den beiden Referenten.

Etwa vier Wochen später, am Donnerstag, den 22.05.2025, bieten wir Ihnen  
dann die Möglichkeit zur Teilnahme an einem gemeinsamen Erfahrungs- 
austausch im Rahmen einer zweistündigen Onlineveranstaltung. Zum 
einen werden die Referenten ein Update geben über erste Erfahrungen aus 
dem Bereich der Veranlagung und der Erklärungserstellung 2024 und zum 
anderen erhalten auch die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Referenten 
Fragen zu den Skriptinhalten zu stellen, die sich im Nachgang zu dem 
Ganztagesseminar ergeben haben.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und natürlich auf Sie!

DETAILLIERTE THEMENGLIEDERUNG AUF DER RÜCKSEITE

PRÄSENZ ONLINE

SEMINAR

DIE EINKOMMEN-
STEUERERKLÄRUNG 2024



DSTV-BW • Steuerberaterverband Baden-Württemberg e.V. 
Hegelstraße 33 • 70174 Stuttgart • T +49 711 619 48 400 • F +49 711 619 48 444 

info@dstv-bw.de • www.dstv-bw.de • Volksbank Stuttgart eG • IBAN DE29 6009 0100 0218 6620 09 • BIC VOBADESS

DIE EINKOMMEN STEUERERKLÄRUNG 2024
GESETZESÄNDERUNGEN BEI DER EINKOMMENSTEUER

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per 
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per 
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

THEMEN

•  Grundlegende Änderungen im VZ 2024 
- Abgabefristen 
- Erhöhung des Grundfreibetrages und  
 die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
- Erweiterter Verlustvortrag 
- Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung 
 der vom Krieg in der Ukraine Geflüchteten 
- Katastrophenerlasse wegen des Hochwassers 
 in Baden-Württemberg, im Saarland und in 
 Bayern 
- Steuerliche Behandlung des sog. 
 Qualifizierungsgeldes 
- Allgemeine Vordruckänderungen

•  Betrieblicher Bereich 
- Wiedereinführung der degressiven Abschrei- 
 bung für bewegliche Wirtschaftsgüter 
- Anhebung der Sonder-AfA  
 nach § 7g Abs. 5 EStG 
- Anhebung der Grenzen bei der E-Mobilität 
- Betriebsausgabenabzug für Geschenke 
- Leasingsonderzahlungen und EÜR 
- Nachlaufende Betriebsausgaben bei 
 steuerbefreiten PV-Anlagen 
- Erhöhung der Buchführungsgrenzen 
- Änderungen bei der Thesaurierungsbe- 
 günstigung nach § 34a EStG

•  Arbeitnehmerbesteuerung 
- Werbungskostenpauschbetrag  
 für Berufskraftfahrer 
- Pauschbeträge für Auslandsreisen 
- Anhebung der Einkommensgrenzen  
 bei der AN-Sparzulage 
- Rückwirkende Anhebung des Familien- 
 zuschlags bei Landesbeamten

•  Einkünfte aus Kapitalvermögen 
- Wegfall von Verlustausgleichs- 
 beschränkungen 
- Ermäßigte Besteuerung  
 von Erstattungszinsen 
- Ermittlung der Vorabpauschale 
- Erträge aus Lebens-/Rentenver- 
 sicherungsverträgen 
- Antragswahlrecht zur tariflichen Besteuerung 
 von unternehmerischen Beteiligungen

•  Vermietung und Verpachtung 
- Degressive AfA für Wohngebäude 
- Finanzierungskosten bei  
 verschenkter Immobilie 
- Nutzungsdauer von Tiny Houses 
- Werbungskostenabzug für Einzahlungen  
 in die Erhaltungsrücklage 
- Vermietung von Gewerbeobjekten 
- Teilnahmegebühren für Onlinekurse

•  Anlage Kind 
- Anhebung Kinderfreibeträge / Kindergeld 
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende  
 im paritätischen Wechselmodell

•  Sonstige Einkünfte 
- Anhebung der Freigrenze für private 
 Veräußerungsgeschäfte 
- Durchgriff bei Erbengemeinschaften 
- Teilentgeltliche Übertragung eines Grundstücks 
- Doppelbesteuerung von Renten

•  Sonderausgaben/Außergewöhnliche 
Belastungen 
- Vorsorgeaufwendungen bei  
 steuerfreien Einkünften 
- Krankheitskosten und E-Rezept 
- Kosten einer Präimplantations- 
 diagnostik abzugsfähig 
- Abzug von Schonvermögen 
- Pflegepauschbetrag 
- Pflegeaufwendungen für Angehörige - Praxisfall

•  Steuerermäßigungen 
- Gebäudesanierung auf Raten 
- Bescheinigungsmuster

•  Ausblick auf weitere Gesetzesänderungen  
ab dem Jahr 2025

Aktuelle Änderungen bleiben vorbehalten.

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!


